
Familiennahe Betreuung,
Bildung und Erziehung von
maximal 5 Kindern im Alter
zwischen 0-3 Jahren.
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Berufs-Info &
Anmeldung 

Teilnahme an der Berufs-Info
live bei PiB.  
(www.pib-bremen.de)

Qualifizierung zur
Kindertagespflegeperson 

168 Stunden, in der
pädagogische, rechtliche und
wirtschaftliche Aspekte
unterrichtet werden
(währenddessen laufen
Sozialleistungen weiter)

Die Qualifizierung zur
Kindertagespflegeperson
findet beim Paritätischen
Bildungswerk Bremen statt. 

Start mit einer
Pflegeerlaubnis 

Start mit einer Pflegeerlaubnis
in die (bezahlte) Tätigkeit als
selbstständige
Kindertagespflegeperson oder
als Zweitkraft in einer
Kindertagesstätte. 
Eine Weiterbildung neben der
Berufstätigkeit ist möglich. 

Die Qualifizierung ist für
Bremerinnen und Bremer
kostenfrei.

Volljährigkeit
Soziale Kompetenzen 
Erfahrung im Umgang mit Kindern
Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis* und ein Gesundheitszeugnis 
Hauptschulabschluss oder ein vergleichbarer Nachweis
Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache

Eigene Motivation, Bildungsbegleiter:in der Kleinsten zu werden:

 *von allen im Haushalt der Kindertagespflegeperson lebenden Personen ab 14 Jahren

VORAUSSETZUNGEN 

EINE GROSSE ROLLE FÜR
DIE KLEINSTEN SPIELEN

WERDE 

KINDERTAGES-
PFLEGEPERSON



Bärbel  Bergmann
0421 958 820 201
b.bergmann@pib-bremen.de

PERSPEKTIVEN

Auskömmliche Vergütung in
Anlehnung an den
Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes
20 bezahlte Urlaubstage
und bis zu 15 bezahlte
Krankheitstage
hälftige Erstattung der
Krankenkassen- und
Rentenbeiträge, vollständige
Übernahme der
Unfallversicherung, mit der
Möglichkeit, den eigenen
Arbeitsplatz
eigenverantwortlich frei
gestalten zu können.
im eigenen Haushalt mit bis
zu 5 Kindern. 
Zusammen mit einer
weiteren
Kindertagespflegeperson
mit 8 – 10 Kindern, in einer
externen
Kindertagespflegestelle. 

Selbstständig Angestellt

Angestellt, als
sozialversicherte:r
Arbeitnehmer:in 
in einer externen
Kindertagespflegestelle 
in einer Kindertagesstätte

Es besteht ferner die
Möglichkeit neben der
Tätigkeit in einer
Kindertagesstätte
nebenberuflich die Ausbildung
bis zum/zur Erzieher:in  zu
machen. 

Die Eingruppierung bei einem
freien Träger in einer
Kindertagesstätte erfolgt nach 
S3 TVL. 

DETAILS UND FRAGEN

www.bildung.bremen.de/
kindertagespflegeperson-376682


